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Wahlordnung des Elternbeirats der Grundschule Eckental-Forth 
 
Kurzbeschreibung des Vorgehens zur Elternbeiratswahl  
 
Für je 15 Schüler ist ein Mitglied des Elternbeirats zu wählen. Wahlberechtigt sind die Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten (Ermächtigung in Ausnahmefällen möglich).  
Wählbar sind die Wahlberechtigten mit Ausnahme der an der Schule hauptamtlich tätigen 
Lehrkräfte. Wahlvorschläge können jederzeit abgegeben werden. Der Wahlvorstand erstellt eine 
Vorschlagsliste der Kandidaten, die bis zum Beginn der Wahl ergänzt werden kann.  
Die Wahl erfolgt schriftlich und geheim. Hiervon kann durch Beschluss in der Wahlversammlung 
abgewichen werden. Sämtliche Mitglieder des Elternbeirats werden in einem Wahlgang aus der 
Vorschlagsliste gewählt. Stimmberechtigt sind nur bei der Wahl anwesende Wahlberechtigte. Für 
jedes die Schule besuchende Kind wird ein Stimmzettel ausgegeben. Mit einem Stimmzettel können 
so viele Stimmen abgegeben werden, wie Mitglieder gewählt werden. Dabei können auf einzelne 
Kandidaten bis zu 3 Stimmen entfallen. Als Mitglieder des Elternbeirats sind diejenigen Kandidaten 
gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben (Mehrheitswahlsystem); bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 
  

 
 
 
Der Elternbeirat des Grundschule Eckental-Forth erlässt gemäß Art. 68 Absatz 1 Bayerisches Gesetz 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in Verbindung mit § 14 Absatz 1 der 
Bayerischen Schulordnung (BaySchO) im Einvernehmen mit dem Schulleiter  
folgende Wahlordnung für den Elternbeirat  
 
 

-WahlO EB- 
 
 
§ 1  
Die Zusammensetzung des Elternbeirats ergibt sich aus Art. 66 Absatz 1 BayEUG.  
 
 
§ 2  
Wahlberechtigt sind die Eltern bzw. alle Erziehungsberechtigten, die wenigstens ein Kind haben, das 
die Grundschule Eckental-Forth besucht; die Wahlberechtigung bleibt während der Beurlaubung des 
Kindes bestehen. Die Erziehungsberechtigten können eine andere Person, die die Schülerin/den 
Schüler tatsächlich erzieht, ermächtigen, an der Wahl teilzunehmen. In diesem Fall steht diese 
Person für die Dauer der Ermächtigung einem Erziehungsberechtigten gleich. Die Ermächtigung muss 
der Schule vor der Wahl in schriftlicher Form vorliegen. Die Ermächtigung gilt für die Dauer der 
Amtszeit.  
Wählbar sind die Wahlberechtigten mit Ausnahme der an der Schule hauptamtlich tätigen Lehrer.  
 
 

Schüler EB-Mitglied Schüler EB-Mitglieder 

bis 89 5 135-149 9 

90-104 6 150-164 10 

105-119 7 165-149 11 

120-134 8 ab 180 12 
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§ 3  
Die Wahl zum Elternbeirat wird alle zwei Jahre bis spätestens 31.10. durchgeführt.  
 
 
§ 4  
Die Mitglieder des Elternbeirats werden in einer Wahlversammlung aus der Mitte der 
Wahlberechtigten gewählt.  
Der Vorsitzende des Elternbeirats setzt im Einvernehmen mit dem Schulleiter Ort und Zeit der 
Wahlversammlung fest.  
Der Schulleiter lädt die Wahlberechtigten spätestens eine Woche vor der Wahl schriftlich zur 
Wahlversammlung ein.  
Die Einladung dient als Nachweis der Wahlberechtigung.  
 
 
§ 5  
Zur Abgabe von Wahlvorschlägen gegenüber dem Vorsitzenden des Elternbeirats oder des 
Wahlvorstands sind alle Wahlberechtigten befugt.  
Wahlvorschläge bedürfen des Einverständnisses der Vorgeschlagenen.  
 
 
§ 6  
Die Wahlversammlung wird vom Vorsitzenden des Elternbeirats oder bei Verhinderung von seinem 
Stellvertreter geleitet. Die/der Vorsitzende oder der Stellvertreter sowie zwei offen gewählte 
Teilnehmern aus der Wahlversammlung bilden den Wahlvorstand. Sind sowohl Vorsitzender als auch 
Stellvertreter verhindert, übernimmt der Schulleiter diese Aufgabe.  
Der Wahlvorstand prüft die Zulässigkeit der Wahlvorschläge, erstellt eine Vorschlagsliste der 
Kandidaten, die in der Wahlversammlung bis zum Beginn der Wahlhandlung ergänzt werden kann 
und gibt die Vorschlagsliste der Wahlversammlung bekannt. 
 
 
§ 7  
Die Durchführung der Elternbeiratswahl ist nicht öffentlich. Zur Wahlversammlung haben nur die 
Wahlberechtigten sowie die Lehrkräfte und der Schulleiter Zutritt.  
 
 
§ 8  
Die Wahl erfolgt schriftlich und geheim. In der Wahlversammlung kann der Beschluss (per 
Akklamation) gefasst werden, dass die Wahl in offener Abstimmung durchgeführt wird, insbesondere 
wenn die Vorschlagsliste nicht mehr Kandidaten enthält als gesetzlich zulässig.  
Sämtliche Mitglieder des Elternbeirats werden in einem Wahlgang aus der Vorschlagsliste gewählt.  
Die Wahl wird durch persönliche Stimmabgabe vorgenommen. Stimmberechtigt sind nur die bei der 
Wahl anwesenden Wahlberechtigten.   
Wählbare Personen können auch dann gewählt werden, wenn sie in der Wahlversammlung nicht 
anwesend sind aber eine schriftliche Einverständniserklärung vorliegt.  
Die zur Wahl stehenden Personen sollen sich kurz vorstellen.  
Für jedes die Schule besuchende Kind wird ein Stimmzettel ausgegeben.  
Mit einem Stimmzettel können so viele Stimmen abgegeben werden, wie Mitglieder des 
Elternbeirats zu wählen sind, auf einzelne Kandidaten können bis zu 3 Stimmen entfallen.  
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§ 9  
Stimmzettel, die den Wählerwillen nicht eindeutig erkennen lassen, Zusätze enthalten, Namen von 
nicht wählbaren Personen beinhalten oder die Gesamtzahl der abzugebenden Stimmen 
überschreiten, sind ungültig.  
 
 
§ 10  
Das Wahlergebnis wird vom Wahlvorstand festgestellt und innerhalb eines Zeitraums von sieben 
Tagen nach der Wahlversammlung bekannt gegeben. Als Mitglieder des Elternbeirats sind diejenigen 
Kandidaten gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben (Mehrheitswahlsystem); bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die übrigen Kandidaten sind Ersatzmitglieder und rücken bei 
Ausscheiden eines Elternbeiratsmitglieds während der Amtszeit bis zum Ende der Amtszeit in der 
Reihenfolge der Stimmenzahl nach. 
 
 
§ 11  
Der Wahlvorstand erstellt eine Niederschrift über die Wahlversammlung, die zu den Schulakten 
genommen wird.  
 
 
§ 12  
Ist weder ein Vorsitzender des Elternbeirats noch dessen Stellvertreter im Amt oder bei der 
Wahlversammlung anwesend, so werden seine Aufgaben vom Schulleiter wahrgenommen.  
 
 
§13 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen 1 Woche nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Wahl 
wegen Verletzung der Wahlbestimmungen durch schriftliche Erklärung bei der Schule anfechten.  
 
 
§ 14  
Soweit diese Wahlordnung keine Regelungen enthält, gelten die Bestimmungen der Schulordnung für 
die Bayerischen Schulordnung (BaySchO).  
 
 
§ 15  
Diese Wahlordnung tritt am 18.10.2022 in Kraft und ist den Wahlberechtigten und der Schule in 
geeigneter Weise bekannt zu geben. Gleichzeitig treten die entgegenstehenden Vorschriften und 
Beschlüsse außer Kraft.  
 
 
Eckental, 17.10.2022  
 
 
 
_________________________             _________________________ 
Elternbeiratsvorsitzende Schuljahr 22/23                         Schulleiter GS Eckental-Forth 
 
 
 
 
 


